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Richtlinie für die Beantragung und Verleihung des  
Ehrenzeichens des Kreisfeuerwehrverbandes Dahme-Spreewald e.V.  

sowie des  
Ehrenzeichens der Kreisjugendfeuerwehr Dahme-Spreewald 

 
 
1. Grundlagen für das Ehrenzeichen 

 
1.1.   Auf Beschluss des Verbandsausschusses des Kreisfeuerwehrverbandes Dahme-Spreewald 

e.V. wird für besondere Verdienste um die Entwicklung der Feuerwehren des Landkreises 
Dahme-Spreewald und zur Anerkennung besonderer Leistungen im Feuerwehrwesen sowie 
für besondere Leistungen im Bereich Brandschutz folgende Auszeichnung gestiftet: 

 
„Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes Dahme-Spreewald e.V.“ 
 
Des Weiteren wird für besondere Verdienste um die Entwicklung der Kinder- und Jugendfeu-
erwehren des Landkreises Dahme-Spreewald und zur Anerkennung besonderer Leistungen 
in den Diensten der Jugend sowie für besondere Leistungen zur Unterstützung der Jugend-
feuerwehren des Landkreises Dahme-Spreewald folgende Auszeichnung gestiftet: 
 
„Ehrenzeichen der Kreisjugendfeuerwehr Dahme-Spreewald“ 
 
 

1.2.  Das Ehrenzeichen wird jeweils in den Stufen Bronze, Silber und Gold verliehen. 
 

2. Beantragung und Auszeichnung 
 
2.1. Antragsformular 

 
2.1.1. Für die Beantragung des Ehrenzeichens des Kreisfeuerwehrverbandes Dahme-

Spreewald e.V. oder der Kreisjugendfeuerwehr Dahme-Spreewald ist das Antragsfor-
mular des Kreisfeuerwehrverbandes Dahme-Spreewald e.V. zu verwenden. 
 

2.1.2. Das Antragsformular ist bei der Geschäftsstelle des Kreisfeuerwehrverbandes Dahme-
Spreewald e.V. oder auf der Homepage zum Download unter www.kfv-lds.de  erhält-
lich.         

 
2.2. Antragstermine   

  
2.2.1. Die schriftlich begründeten Anträge müssen mindestens sechs Wochen vor dem Ver-

leihungstermin dem Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes Dahme-Spreewald e.V. 
beziehungsweise dem Vorstand der Kreisjugendfeuerwehr Dahme-Spreewald über die 
Geschäftsstelle zur Bestätigung eingereicht werden. 
 

2.2.2.     Abweichungen von dieser Regelung sind nur in Ausnahmefällen möglich. 
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2.3. Antragsverfahren 
 

2.3.1. Antragsberechtigt sind: 
 die Mitglieder des Kreisfeuerwehrverbandes Dahme-Spreewald e.V. 
 der Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes Dahme-Spreewald e.V. 
 die Mitglieder der Kreisjugendfeuerwehr Dahme-Spreewald 
 der Vorstand der Kreisjugendfeuerwehr Dahme-Spreewald 

 
2.3.2. Der Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes Dahme-Spreewald e.V. entscheidet über 

die Anträge für das Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes Dahme-Spreewald 
e.V.. 
 

2.3.3. Der Vorstand der Kreisjugendfeuerwehr Dahme-Spreewald entscheidet über die An-
träge für das Ehrenzeichen der Kreisjugendfeuerwehr Dahme-Spreewald. 
 

 
2.4. Antragsbegründung 

 
2.4.1. Der Antrag ist kurz aber treffend zu begründen. Die Begründung muss den Tatsachen 

entsprechen und erkennen lassen, dass der Vorgeschlagene der Auszeichnung wür-
dig ist. 

 
2.4.2. Das Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes Dahme-Spreewald e.V. kann verlie-

hen werden an: 
 Mitglieder des Kreisfeuerwehrverbandes Dahme-Spreewald e.V., 
 alle Personen, die sich um die Arbeit des Kreisfeuerwehrverband Dahme-Spreewald 

e.V. verdient gemacht haben. 
 
2.4.3.  Das Ehrenzeichen der Kreisjugendfeuerwehr Dahme-Spreewald kann verliehen wer-

den an: 
 Mitglieder der Kreisjugendfeuerwehr Dahme-Spreewald, 
 alle Personen, die sich um die Arbeit der Jugendfeuerwehren verdient gemacht ha-

ben. 
 
2.4.4. Das Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverband Dahme-Spreewald e.V. wird verliehen 

für: 
 hervorragende Leistungen im Feuerwehrwesen, 
 besondere Unterstützung der Arbeit der Feuerwehren und des Verbandes, 
 langjährige und erfolgreiche Tätigkeit in den Gremien des Kreisfeuerwehrverband 

Dahme-Spreewald e.V.. 
 

2.4.5. Das Ehrenzeichen der Kreisjugendfeuerwehr Dahme-Spreewald wird verliehen für: 
 hervorragende Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendfeuerwehrarbeit, 
 besondere Unterstützung im Bereich der Kinder- und Jugendfeuerwehrarbeit, 
 langjährige und erfolgreiche Tätigkeit in den Gremien der Kreisjugendfeuerwehr Dah-

me-Spreewald 



 
 

„Gemeinsam für die Feuerwehren Dahme-Spreewald“ 
Der Kreisfeuerwehrverband Dahme-Spreewald e.V. – als starker Partner 

www.kfv-lds.de 
 

 

3 

3. Verleihung des Ehrenzeichens des Kreisfeuerwehrverbandes Dahme-Spreewald e.V. und 
des Ehrenzeichens der Kreisjugendfeuerwehr Dahme-Spreewald 
3.1. Anzahl 

 
Um eine Entwertung des Ehrenzeichens des Kreisfeuerwehrverbandes Dahme-
Spreewald e.V. und des Ehrenzeichens der Kreisjugendfeuerwehr Dahme-Spreewald 
durch allzu großzügige Verleihung zu verhindern, wird als Richtwert je Auszeichnung 
(Ehrenzeichen pro Jahr) festgelegt: 
 

 Gold    3 
 Silber    6 
 Bronze  10 

 
3.1.2.  Der Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes Dahme-Spreewald e.V. und der Vorstand 

der Kreisjugendfeuerwehr Dahme-Spreewald kann jährlich über die Verleihung von wei-
teren Ehrenzeichen pro Stufe entscheiden. 
 

3.1.3.   Zwischen den Verleihungen des Ehrenzeichens der unterschiedlichen Stufen sollte 
mindestens ein Zeitraum von zwei Jahren liegen. 
 

3.1.4.  Reihenfolge 
 

 Das Ehrenzeichen in Silber kann nur beantragt werden, wenn bereits das                          
Ehrenzeichen in Bronze verliehen wurde. 

 Das Ehrenzeichen in Gold kann nur beantragt werden, wenn bereits das                     
Ehrenzeichen in Silber verliehen wurde. 

 Bei besonders herausragenden Gründen kann der Vorstand von dieser Regelung                   
abweichen. 

 
3.1.5.  Zur Auszeichnung gehören: 
 

 das Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverband Dahme-Spreewald e.V. beziehungs-
weise das Ehrenzeichen der Kreisjugendfeuerwehr Dahme-Spreewald als Inte-
rimsspange, 

 die Verleihungsurkunde. 
 

Durchführung 
 

3.1.6.  Die Auszeichnung mit dem Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes Dahme-
Spreewald e.V. erfolgt: 
 

 in der Regel durch den Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverband Dahme-Spreewald 
e.V. oder einen von ihm beauftragten Vertreter, 

 im würdigen Rahmen auf Veranstaltungen des Kreisfeuerwehrverband Dahme-
Spreewald e.V. oder in der Mitgliedsfeuerwehr. 
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3.1.7.  Die Auszeichnung mit dem Ehrenzeichen der Kreisjugendfeuerwehr Dahme-Spreewald 
erfolgt: 
 

 in der Regel durch den Kreisjugendfeuerwehrwart Dahme-Spreewald oder einen von 
ihm beauftragten Vertreter, 

 im würdigen Rahmen auf Veranstaltungen der Kreisjugendfeuerwehr Dahme-
Spreewald oder in der Mitgliedsfeuerwehr. 

 
4. Inkrafttreten 
 

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 20.11.2019 in Kraft. 
 
 
Luckau, 20.11.2019 
 
 
 
 
 
 
Peter Rublack 
Vorsitzender 
Kreisfeuerwehrverband LDS e.V.   
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Anlage Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes Dahme-Spreewald e.V. 
 
 
 
Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes Dahme-Spreewald e.V. in Bronze 
 

 
 
Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes Dahme-Spreewald e.V. in Silber 
 

 
 
Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes Dahme-Spreewald e.V. in Gold 
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Anlage Ehrenzeichen der Kreisjugendfeuerwehr Dahme-Spreewald 
 
 
 
Ehrenzeichen der Kreisjugendfeuerwehr Dahme-Spreewald in Bronze 
 

 
 
Ehrenzeichen der Kreisjugendfeuerwehr Dahme-Spreewald in Silber 
 

 
 
Ehrenzeichen der Kreisjugendfeuerwehr Dahme-Spreewald in Gold 
 

 
 
 


